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I. Behörden und  
sonstige Träger öffentlicher Belange 

Frist vom 20.06.2022 – 29.07.2022 

   
1.1 Landratsamt Alb-Donau-Kreis 

FD Ländlicher Raum, Kreisentwicklung 
Schillerstraße 30 
89077 Ulm 
 
Schreiben vom 29.07.2022 
 
Stellungnahme 
Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden 
werden können 
Art der Vorgabe 
Naturschutz 
Streuobstbestände mit einer Mindestfläche von 
1500 qm sind grundsätzlich zu erhalten. 
FFH- Mähwiesen (LRT 6510) dürfen nicht ver-
schlechtert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.1.2 Rechtsgrundlage 
Naturschutz 
§ 30 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 8 BNatSchG i.V.m. 33a 
NatSchG -  Biotopschutz sowie Erhaltungsgebot für 
Streuobstbestände als weitergehende landesrecht-
liche Regelung. 
§ 30 Abs. 2 Nr. 7 und § 19 BNatSchG – Bio-
topschutz für magere Flachlandmähwiesen und 
Verschlechterungsverbot. 

 
 
 
 
 
 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.1.3 Möglichkeiten der Überwindung  
(zum Beispiel Ausnahmen oder Befreiungen) 
Genehmigung der Umwandlung des Streuobstbe-
standes durch die uNB.  
Dies ist nur möglich bei überwiegendem öffentli-
chem Interesse an einer Umwandlung und unter 
adäquatem Ausgleich der ökologischen Funktion 
des Bestandes. Die Genehmigung soll versagt 
werden, wenn die Erhaltung des Streuobstbestan-
des im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, 
insbesondere wenn der Streuobstbestand für die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder für den 
Erhalt der Artenvielfalt von wesentlicher Bedeutung 
ist (§ 33 a Abs. 2 NatSchG). 
Bei der uNB wurde ein entsprechender Antrag auf 
Umwandlung des Streuobstbestandes gestellt. Im 
Umweltbericht (Ziffer 7) wurde dargestellt, dass 
eine Siedlungsentwicklung ohne Inanspruchnahme 
von Streuobstwiesen faktisch für Rottenacker nicht 
möglich ist. Dies ist aus Sicht der uNB plausibel. Es 
liegt auch ein fachlich durchdachtes Ausgleichs-
konzept unter Berücksichtigung der ökologischen 
Funktion des jetzigen Bestandes vor. Bei einem 
Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 
„Schwärze“ wird die Genehmigung für den bereits 
vorliegenden Umwandlungsantrag daher in Aus-
sicht gestellt. 
Der Großteil der FFH-Mähwiese bleibt erhalten und 
durch einen naturverträglichen Zaun geschützt. Ein 
kleinerer Teil wird an eine geeignete Stelle gefloa-
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tet. Hierfür liegt der uNB ebenfalls ein Antrag vor.  
Bei einem Satzungsbeschluss für den Bebauungs-
plans „Schwärze“ wird die Genehmigung des be-
reits vorliegenden Antrags in Aussicht gestellt. 

 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.1.4 Anregungen 
Bauen, Brand- und Katastrophenschutz  
Brandschutz 
Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist 
eine Menge von 48 m3 pro Stunde über einen Zeit-
raum von 2 Stunden vorzusehen. 
Die Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die 
Wasserentnahme leicht ermöglichen. 
Die Löschwasserversorgung für den ersten Lösch-
angriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von 
Personen muss in einer Entfernung von 75 Metern 
Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der 
öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein. 
Entnahmestellen mit verminderter Leistung sind 
vertretbar, wenn die gesamte Löschwassermenge 
des Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 
300 Metern aus maximal 2 Entnahmestellen si-
chergestellt ist. 
Diese Regel gilt nicht über unüberwindbare Hinder-
nisse hinweg. Das sind z.B. Bahntrassen, mehrspu-
rige Schnellstraßen sowie langgestreckte Gebäu-
dekomplexe die die tatsächliche Laufstrecke zu den 
Wasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlän-
gern. 
Diese Regel gilt nicht über unüberwindbare Hinder-
nisse hinweg. Das sind z.B. Bahntrassen, mehrspu-
rige Schnellstraßen sowie langgestreckte Gebäu-
dekomplexe die die tatsächliche Laufstrecke zu den 
Wasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlän-
gern. 
Bei der oben genannten Löschwasserentnahme 
aus Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebs-
druck 1,5 bar nicht unterschreiten. 
Der Punkt 3.7 aus der VwV Feuerwehrflächen ist zu 
beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandschutzbelange werden im Rahmen der Bau-
genehmigung geprüft und gegebenenfalls mit ent-
sprechenden Auflagen versehen.  
 
BV: Führt zu keiner Änderung des Entwurfes 

1.1.5 Hinweise 
Ländlicher Raum, Kreisentwicklung 
Da der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt ist, ist der FNP im Rahmen 
des Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB fort-
zuschreiben. 

 
 
 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.1.6 Sofern der Bebauungsplan vor der Genehmigung 
der Änderung des Flächennutzungsplans rechts-
kräftig werden soll, bedarf der Bebauungsplan der 
Genehmigung. 

 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.1.7 Voraussetzung für die Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes ist es, dass der parallel fortzu-
schreibende FNP einen Stand erreicht hat, der die 
Annahme rechtfertigt, dass der Bebauungsplan aus 
den künftigen Darstellungen des FNP entwickelt 
sein wird. Dazu zählt insbesondere ein entspre-
chender Aufstellungsbeschluss und der Abschluss 
der frühzeitigen Bürger- und Behördenbeteiligung 
im Rahmen der parallelen Fortschreibung des FNP. 

Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemein-
schaft Munderkingen wurde im Bereich des Bebau-
ungsplanes Schwärze bereit geändert.  
Mit der 12. Änderung der 1. Fortschreibung 2030 
des Flächennutzungsplanes VG Munderkingen wird 
die auszuweisende Wohnbaufläche, Flächen für die 
Landwirtschaft und Grünfläche umgewandelt.  
Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Verbands-
versammlung am 06.07.2021 gefasst. Der ab-
schließende Feststellungsbeschluss wurde in der 
Sitzung am 28.11.2022 gefasst. Mit Schreiben vom 
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13.01.2023 hat das Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
die 12. Änderung genehmigt. Durch öffentliche 
Bekanntmachung am 26./27.01.2023 ist die 12. 
Flächennutzungsplanänderung rechtswirksam ge-
worden.    
 
BV: Wird berücksichtigt  
 

1.1.8 Bitte senden Sie uns mit In-Kraft-Treten des Be-
bauungsplanes den zeichnerischen Teil des Be-
bauungsplanes zusätzlich in vektorieller Form als 
XPlan-GML-Datei. 

 
 
BV: Wird berücksichtigt 

1.1.9 Landwirtschaft 
Die Vorgaben für Geruchsabschätzungen haben 
sich, aufgrund der Novelle der Technische Anlei-
tung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft, Anhang 7, 
Nr. 3.1, 2021), geändert. Der Fachdienst Landwirt-
schaft hat die Geruchsabschätzung vom 
14.09.2021 aktualisiert. Danach wird der Immissi-
onswert als Kenngröße einer zumutbaren Geruchs-
belastung, im Plangebiet eingehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.1.10 Forst, Naturschutz 
Naturschutz 
Der Umweltbericht und die saP wurden entspre-
chend den Vorgaben der uNB und der hNB überar-
beitet und vervollständigt. Ebenso erfolgte eine 
genaue Kartierung der FFH-Mähwiese durch einen 
zertifizierten Kartierer. 
Es wurde eine plausible und nachvollziehbare Al-
ternativen Prüfung erstellt vgl. S. 33 Umweltbericht. 
Alle Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und 
Ausgleich sind nicht nur im Umweltbericht be-
schrieben, sondern wurden auch entsprechend in 
den zeichnerischen und schriftlichen Teil, so wie in 
die Begründung des Bebauungsplans übernom-
men. Ebenso ist beschrieben wie die Pflege und die 
Ausführung zu erfolgen hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.1.11 Die CEF-Maßnahme, Anbringen von Fledermaus-
kästen, wurde bereits 2021 durchgeführt. Es wird 
von der Wirksamkeit der Maßnahme ausgegangen, 
da es sich um eine etablierte Vorgehensweise han-
delt und ein Großteil der Bäume erhalten bleibt. Da 
die Quartiere eine gewisse Entwertung durch die 
nächtliche Beleuchtung und die Lage innerhalb des 
Siedlungsbereich erfahren, ist dennoch bei der 
jährlichen Überprüfung und Reinigung der Fleder-
mauskästen im 1. und 3. Jahr ein Kurzbericht zu 
erstellen. Dieser ist der uNB bis spätestens 31. 
Dezember des jeweiligen Jahres zuzusenden. Falls 
sich dabei herausstellen sollte, dass die Maßnahme 
wider Erwarten nicht den gewünschten Erfolg 
bringt, müssen weitere populationsstützende Maß-
nahmen für Fledermäuse ergriffen werden. Diese 
sind zwischen Gemeinde, Fachplaner und uNB 
abzustimmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.1.12 Flurneuordnung 
Es ist kein Verfahren nach dem FlurbG betroffen. 

 
BV: wird zur Kenntnis genommen 
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1.2 Netze-Gesellschaft Südwest mbH 
Brunnenbergstraße 27 
89597 Munderkingen 
 
Schreiben vom 21.06.2022 
 
wir bedanken uns für die Übersendung der Unterla-
gen zu dem o. g. Bebauungsplanverfahren. 
Zu dem o.g. Verfahren haben wir bereits mit 
Schreiben vom 11.05.2021 Stellung genommen. 
Weitergehende Sachverhalte haben sich für uns 
zwischenzeitlich nicht ergeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.3 Netze BW GmbH 
Netzentwicklung Projekte - Genehmigungsma-
nagement 
Externe Planungsverfahren NETZ TEPM 
Schelmenwasenstraße 15 
70567 Stuttgart 
 
Schreiben vom 14.06.2022 
 
unsere Stellungnahme vom 20.12.2020 ist weiter-
hin gültig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.4 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technik Niederlassung Südwest  
Gartenstr. 107 
88212 Ravensburg 
 
Schreiben vom 22.07.2022 
 
zu dem o. g. Bebauungsplan haben wir im Mai 
2021 bereits Stellung gegenüber der Gemeinde 
Munderkingen/Rottenacker bezogen, siehe auch 
Anhang. 
Diese Stellungnahme gilt bis auf weiteres uneinge-
schränkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.5 Vodafone BW GmbH 
Zentrale Planung 
Postfach 10 20 28 
34020 Kassel 
 
Schreiben vom 29.08.2022 
 
Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung an die Fach-
abteilung weitergeleitet. 

 
 
 
 
 
 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.6 Stadt Ehingen 
Gemeinsamer Gutachterausschuss 
89584 Ehingen (Donau) 
 
Kein Rücklauf 

 
 
 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.7 Regierungspräsidium Tübingen 
Referat 21 
Sachgebiet Raumordnung 
72072 Tübingen 
 
Schreiben vom 26.07.2022 
 
Stellungnahme 
Belange der Raumordnung 
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Mit der Stellungnahme zur 12. Änderung des FNP 
der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen vom 
20.05.2022 wurde die Planung akzeptiert. Es wer-
den keine weiteren Bedenken oder Anregungen 
vorgebrach. 

 
 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.7.1 Belange des Naturschutzes 
Der Bebauungsplan "Schwärze" wurde wegen des 
anfänglichen Verdachts auf ein Vorkommen des 
streng geschützten Rotkopfwürgers, aufgrund eines 
Antrags auf Ausweisung als FFH-Gebiet sowie 
aufgrund von Detailfragen zum Erhalt von FFH-
Mähwiesen bereits vor der offiziellen Verfahrensbe-
teiligung sorgfältig mit der Höheren Naturschutzbe-
hörde abgestimmt.  
Schutzgebiete oder artenschutzrechtliche Wertstel-
lungen in unmittelbarer Zuständigkeit der Höheren 
Naturschutzbehörde sind letztlich nicht betroffen. 
Unsere Hinweise zum ehemaligen Vorkommen des 
Rotkopfwürgers sowie zum Schutz von FFH-
Mähwiesen wurden vom Planungsbüro intensiv 
aufgearbeitet und durch Geländeaufnahmen hinter-
legt. 
Wir begrüßen die erfolgten Anpassungen des Ge-
biets an die Erfordernisse des Biotopverbunds und 
des Artenschutzes sowie an den Erhalt von FFH-
Mähwiesen.  
Darüber hinaus verweisen wir auf die zuständige 
Untere Naturschutzbehörde.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

1.7.2 Belange des Grundwasserschutzes 
Seitens des Grundwasserschutzes aus bestehen 
übergeordneter Sicht keine Einwendungen. Im 
Textteil des Bebauungsplans sollte darauf hinge-
wiesen werden, dass die Regelungen der Wasser-
schutzgebietsverordnung „Rottenacker“ des LRA 
Alb-Donau-Kreis vom 17.08 1992 zu beachten sind. 

Im Schriftlichen Teil wird unter 2.15 Grundwasser-
schutz folgender Hinweis aufgenommen: 
„Aufgrund der Lage des Plangebietes sind die Re-
gelungen der Wasserschutzgebietsverordnung 
„Rottenacker“ des LRA Alb-Donau-Kreis vom 17.08 
1992 zu beachten.“ 
 
BV: Wird berücksichtigt 

1.7.3 Belange des Bodenschutzes 
Die Möglichkeiten der Innenentwicklung sollten 
nochmals intensiv geprüft werden. Sofern alle der-
zeitigen Möglichkeiten der Innenentwicklung aus-
geschöpft sind, bestehen aus übergeordneter Sicht 
des Bodenschutzes keine Einwendungen. 

 
Die Möglichkeiten der Innenentwicklung wurden 
intensiv geprüft.  
 
BV: Wird berücksichtigt 

1.8 Industrie- und Handelskammer Ulm 
Olgastr. 95-101 
89073 Ulm 
 
Schreiben vom 25.07.2022 
 
 die Industrie- und Handelskammer Ulm hat im 
Anhörungsverfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB zum 
Entwurf des oben genannten Bebauungsplans - auf 
Grundlage der vorliegenden Unterlagen - keine 
Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.9 Regierungspräsidium Freiburg 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
79104 Freiburg im Breisgau 
 
Schreiben vom 26.07.2022 
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Stellungnahme  
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für 
geowissenschaftliche und bergbehördliche Belange 
äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegen-
den Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse 
zum Planungsvorhaben. 

1.9.1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden 
werden können  
Keine 

 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.9.2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnah-
men, die den Plan berühren können, mit Angabe 
des Sachstandes  
Keine 

 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.9.3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken  
1.9.4 Geotechnik  

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsver-
fahren des LGRB als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutach-
ten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für 
das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Über-
sichtsgutachten, Baugrundgutachten oder geotech-
nischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutach-
tenden Ingenieurbüros.  
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausge-
setzt, wird andernfalls die Übernahme der folgen-
den geotechnischen Hinweise in den Bebauungs-
plan empfohlen:  
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am 
LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbe-
reich von Gesteinen der Unteren Süßwassermolas-
se, die teilweise von Holozänen Abschwemmmas-
sen überlagert werden. Im tieferen Untergrund ste-
hen vermutlich die Gesteine des Oberen Juras an. 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nut-
zungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet 
sind, ist zu rechnen.  
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden 
(bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbe-
feuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitte-
rungsbodens im Bereich der Holozänen Ab-
schwemmmassen ist zu rechnen.  
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmer-
füllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht aus-
zuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallen-
den Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt 
DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die 
Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen.  
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der 
weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. 
zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwer-
ten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungsho-
rizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstel-
len wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Schriftlichen Teil wird unter 2.16 Geotechnik 
folgender Hinweis aufgenommen: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am 
LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbe-
reich von Gesteinen der Unteren Süßwassermolas-
se, die teilweise von Holozänen Abschwemmmas-
sen überlagert werden. Im tieferen Untergrund ste-
hen vermutlich die Gesteine des Oberen Juras an. 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nut-
zungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet 
sind, ist zu rechnen.  
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden 
(bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbe-
feuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitte-
rungsbodens im Bereich der Holozänen Ab-
schwemmmassen ist zu rechnen.  
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmer-
füllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht aus-
zuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallen-
den Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt 
DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die 
Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen.  
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der 
weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. 
zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwer-
ten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungsho-
rizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstel-
len wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen 
gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 
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werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen 
gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 
privates Ingenieurbüro empfohlen. 

privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
BV: Wird berücksichtigt 

1.9.5 Boden  
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine 
Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 

 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.9.6 Mineralische Rohstoffe  
In Ergänzung zum Punkt 2.3 „Verwendung Erdaus-
hubmaterial“ des Entwurfs des schrift-lichen Teils 
(Teil B) des Bebauungsplanes wird auf folgende 
Vorgabe hingewiesen:  
Bei den verfahrenspflichtigen Bauvorhaben nach § 
3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKreiWiG) ist bei einer voraussichtlich anfallenden 
Menge von mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub 
ein Abfallverwertungskonzept zu erstellen (siehe 
Schreiben des Ministeriums für Landesentwicklung 
und Wohnen, Baden-Württemberg „Hinweise zur 
Berücksichtigung des § 3 Abs. 4 LKreiWiG und des 
§ 2 Abs. 3 LBodSchAG im baurechtlichen Verfah-
ren“). Darin soll die wirtschaftliche Verwendbarkeit 
von überschüssigem Erdaushub für technische 
Bauwerke oder, ggf. nach Aufbereitung, als minera-
lischer Rohstoff geprüft werden („Erläuterungen 
und Hinweise des UM B.-W. zum Abfallverwer-
tungskonzept nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG“). 

Im Schriftlichen Teil wird unter 2.3 Verwendung 
Erdaushubmaterial folgender Hinweis ergänzt: 
Bei den verfahrenspflichtigen Bauvorhaben nach § 
3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKreiWiG) ist bei einer voraussichtlich anfallenden 
Menge von mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub 
ein Abfallverwertungskonzept zu erstellen (siehe 
Schreiben des Ministeriums für Landesentwicklung 
und Wohnen, Baden-Württemberg „Hinweise zur 
Berücksichtigung des § 3 Abs. 4 LKreiWiG und des 
§ 2 Abs. 3 LBodSchAG im baurechtlichen Verfah-
ren“). Darin soll die wirtschaftliche Verwendbarkeit 
von überschüssigem Erdaushub für technische 
Bauwerke oder, ggf. nach Aufbereitung, als minera-
lischer Rohstoff geprüft werden („Erläuterungen 
und Hinweise des UM B.-W. zum Abfallverwer-
tungskonzept nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG“). 
 
BV: Wird berücksichtigt 

1.9.7 Grundwasser  
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsver-
fahren des LGRB als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutach-
ten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für 
das Plangebiet ein hydrogeologisches Übersichts-
gutachten, Detailgutachten oder ein hydrogeologi-
scher Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutach-
tenden Ingenieurbüros.  
Auf die Lage des Plangebietes innerhalb der 
Schutzzone III des rechtskräftig abgegrenzten 
Wasserschutzgebietes „Rottenacker“ (LUBW-Nr. 
425 112) wird hingewiesen. Auf die Bestimmungen 
der Rechtsverordnungen zu den Wasserschutzge-
bieten wird verwiesen.  
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung des 
LGRB zu hydrogeologischen Themen statt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter Punkt 2.15 Grundwasserschutz wird im 
Schriftlichen Teil bereits auf die Lage innerhalb der 
Schutzzone hingewiesen. 
 
BV: Wird berücksichtigt  

1.9.8 Bergbau  
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbau-
gebiet.  
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das Plan-
gebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen 
betroffen. 

 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.9.9 Im Bereich der Planfläche sind Belange des geo-
wissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert. 

 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.9.10 Allgemeine Hinweise  
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse 
können dem bestehenden Geologischen Karten-
werk, eine Übersicht über die am LGRB vorhande-
nen Bohrdaten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.  

 
 
 
 
 
 

http://www.lgrb-bw.de)
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Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-
Kataster, welches im Internet unter der Adresse 
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwen-
dung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgeru-
fen werden kann. 

 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 
 

1.10 Handwerkskammer Ulm 
Olgastr. 72 
89073 Ulm 
  
Schreiben vom 27.07.2022 
 
die Handwerkskammer Ulm hat zum aktuellen Ver-
fahrensstand keine Bedenken und Anregungen 
vorzutragen. 

 
 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.11 terranets bw GmbH 
Postfach 80 04 04 
70504 Stuttgart 
  
Schreiben vom 14.06.2022 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung am oben ge-
nannten Bebauungsplanverfahren. 
Im Geltungsbereich des oben genannten Bebau-
ungsplanes (gilt nur für rot markierten Bereich) 
liegen keine Anlagen der terranets bw GmbH, so 
dass wir von dieser Maßnahme nicht betroffen wer-
den. 
Eine Beteiligung am weiteren Verfahren ist nicht 
erforderlich. 
Um eine schnellstmögliche Antwort zu erhalten, 
nutzen Sie bitte zukünftig unseren unten aufgeführ-
ten Link, zur kostenlosen BIL Online-
Leitungsauskunft: www.bil-leitungsauskunft.de

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.12 Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart 
73728 Esslingen 
 
Schreiben vom 28.06.2022 
 
vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes 
für Denkmalpflege im Rahmen der Anhörung der 
Träger öffentlicher Belange. 
 
Bau- und Kunstdenkmalpflege: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
http://www.bil-leitungsauskunft.de
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Bezüglich des genannten Verfahrens äußert die 
Bau- und Kunstdenkmalpflege keine Anregungen 
oder Bedenken. 
 
Archäologische Denkmalpflege: 
Im Plangebiet sind nach aktuellem Wissensstand 
keine Kulturdenkmale bekannt. 
Wir bitten Sie dennoch, folgenden Hinweis auf die 
Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG in die Plan-
unterlagen aufzunehmen: 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdar-
beiten archäologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umge-
hend einer Denkmalschutzbehörde oder der Ge-
meinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Stein-
werkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, 
etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brand-
schichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis 
zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzei-
ge in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern 
nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkür-
zung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hin-
gewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation 
archäologischer Substanz ist zumindest mit kurz-
fristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Aus-
führende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis 
gesetzt werden. 
Bitte beachten Sie:  
Ab dem 1. Januar 2022 haben wir zur Beteiligung 
des Landesamtes für Denkmalpflege als Träger 
öffentlicher Belange ein landesweites Funktions-
postfach eingerichtet. Wir bitten Sie, Ihre Anfragen 
zukünftig an TOEB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de zu 
richten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Schriftlichen Teil wird unter 2.1 Denkmalschutz 
folgender Hinweis ergänzt: 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdar-
beiten archäologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umge-
hend einer Denkmalschutzbehörde oder der Ge-
meinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Stein-
werkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, 
etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brand-
schichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis 
zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzei-
ge in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern 
nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkür-
zung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hin-
gewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation 
archäologischer Substanz ist zumindest mit kurz-
fristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Aus-
führende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis 
gesetzt werden. 
 
BV: Wird berücksichtigt 

1.13 Regionalverband Donau-Iller 
Schwambergerstraße 35 
89073 Ulm 
 
Schreiben vom 22.07.2022 
 
wie die Begründung zu Bebauungsplan bereits 
ausführt, befindet sich der überplante Bereich teil-
weise im Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft 
der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Do-
nau-Iller. Den Ausführungen hierzu und der Abwä-
gung hierzu kann gefolgt werden. Es bestehen 
keine diesbezüglichen Einwände. 
Der Plansatz B III 1 G (5) der Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplans Donau-Iller zielt auf eine 
flächensparende Bauweise bei der Planung von 
neuen Wohn- und Gewerbegebieten ab. Da der 
Gemeinde Rottenacker der Verflechtungsbereich 
fehlt, sieht die Gesamtfortschreibung des Regional-
plans eine Festlegung als Siedlungsschwerpunkt 
vor. Um den damit verbundenen erhöhten Wohn-
bauflächenbedarf decken zu können aber gleichzei-
tig die Inanspruchnahme von Grund und Boden zu 
minimieren, liegt eine höhere Bruttowohndichte 
nahe. Wir schlagen vor zu überlegen, ob die in Ziff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:TOEB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de
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1.2.4 vorgesehenen Ausnahmen und Befreiungen 
auch für weitere Grundstücke anwendbar sein kön-
nen (z.B. für Grundstücks-Nrn. 1 bis 6). 
Anregungen oder Einwände darüber hinaus beste-
hen keine. 

Mit den bisherigen Festsetzungen, die sich an der 
umgebenden Bebauung orientieren, wird eine Brut-
towohndichte von 63,1 EW/ha erreicht, welche als 
angemessenen für einen Siedlungsschwerpunkt 
sowie bei Betrachtung der ortsüblichen Brutto-
wohndichte angesehen wird. Aus diesem Grund 
erfolgt keine weitere Ausnahme und Befreiung für 
weitere Grundstücke. 
 
BV: Führt zu keiner Änderung des Entwurfes 

1.14 Telefónica GmbH & Co. KG 
Georg-Brauchle-Ring 23-25 
80992 München 
 
Kein Rücklauf 

 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.15 Regierungspräsidium Tübingen 
Straßenbau Mitte 
Dienstsitz Ehingen 
Panoramastr. 4 
89584 Ehingen (Donau) 
 
Gemeinsame Stellungnahme siehe 1.7 

 

1.16 Kreisbauernverband Ulm-Ehingen 
Dieselstraße 32 
89155 Erbach-Dellmensingen 
 
Kein Rücklauf 

 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.17 Abwasserzweckverband Raum Munderkingen 
Marktstraße 1 
89597 Munderkingen 
 
Kein Rücklauf 

 
 
 
 
BV: wird zur Kenntnis genommen 

1.18 NABU Baden-Württemberg 
Tübinger Str. 15 
70178 Stuttgart 
 
Gemeinsame Stellungnahme siehe 1.19 

 
 
 
 
 

1.19 Landesgeschäftsstelle BUND Baden-Württemberg 
e.V. 
Marienstr. 28 
70178 Stuttgart 
 
Schreiben vom 28.07.2022 
 
der Landesnaturschutzverband e.V. (LNV), der 
NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V. und der 
BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land) e.V. jeweils vertreten durch regionale Vertre-
ter*innen, treten in diesem Verfahren als Anwälte 
des Naturschutzes auf. In dieser Funktion sind sie 
berechtigt zum Verfahren Stellung zu nehmen und 
haben Klagerecht.  
Zusammenfassend beurteilen wir das laufende 
Verfahren bestehend aus 1. Anhörung, Änderung 
des Flächennutzungsplanes und jetzt der abschlie-
ßenden Auslegung als naturzerstörend, unsozial 
und klimaschädlich.  
 
Im nachfolgenden Text werden wir dies begründen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Im Wesentlichen sind die Inhalte unserer Stellung-
nahmen zur 1. Anhörung vom 02.06.2021 und zur 
Änderung des Flächennutzungs-planes vom 
05.09.2021 und vom 12.05.2022 Grundlage unse-
rer Argumente und weiterhin gültig.  
 
Naturschutz – Flächenverbrauch:  
Eine durch die Landwirtschaft, durch einen Streu-
obstbestand und eine einzigartige Blühwiese ge-
prägte Fläche von 30900 m² wird für 34 Baugrund-
stücke geopfert. Die Festlegungen für die Ausfüh-
rung der Gebäude auf den Grundstücken sind va-
ge. Es wird zwar gewünscht, dass jeweils mehrere 
Wohneinheiten auf den Grundstücken entstehen, 
strikte Vorgaben dazu gibt es nicht. Aus dem 
Wunsch nach nachhaltigerer Bebauung leitet die 
Begründung zum Bebauungsplan 78 Wohneinhei-
ten ab und prognostiziert einen Einwohnerzuwachs 
von 195 Menschen. Wegen fehlender Restriktionen 
im Bebauungsplan wird das in der Realität erfah-
rungsgemäß so nicht passieren. Im Normalfall wer-
den 34 Einfamilienhäuser errichtet werden und 85 
oder noch weniger Einwohner die Schwärze bevöl-
kern. Dies würde bedeuten pro Einwohner wird eine 
Fläche von 364 m² verbraucht. Diese Verschwen-
dung von Naturfläche ist nicht nachhaltig, klima-
schädigend und unsozial. 
 
Den Erwerb und die Bebauung dieser Flächen kön-
nen sich nur eine abgrenzbare Schicht an Vermö-
genden leisten. Eben für diese privilegierten Men-
schen stellt die Allgemeinheit wertvolle Flächen zur 
Verfügung. Öffentlich geförderte Wohnflächen und 
günstiger Wohnraum für weniger betuchte Mitbür-
ger sind nicht vorgesehen. Die händeringend ge-
suchten einfachen Handwerker oder Pflegeperso-
nal finden hier keine Bleibe. Die Infrastrukturkosten, 
die aus der Bebauung entstehen, werden über das 
Umlageverfahren abgerechnet. Da wird die ärmere 
Bevölkerungsschicht beteiligt. Das ist keine sozial 
ausgewogene Kommunalpolitik und spaltet die 
Gesellschaft. Diese Strategie führt zum Leben auf 
dem Lande nur für Reiche. 
 
Nach wie vor sind wir der Meinung „Innenentwick-
lung vor Außenentwicklung“. Die Vielzahl der be-
reits erschlossenen Grundstücke innerorts und die 
zahlreichen ehemaligen Hofstellen, die zu bebauen 
wären, könnten den Ort insgesamt attraktiver und 
lebendiger machen. Zur Arrondierung des Ortsran-
des im Norden, halten wir es für besser, die bereits 
genehmigten Bebauungs-pläne Ehinger Weg und 
Kappellenäcker mit knapp 2 Hektar zu bebauen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Es handelt sich um einen Angebotsbebauungsplan. 
Feste Vorgaben wieviele Personen später in einem 
Gebäude wohnen müssen, kann der Bebauungs-
plan nicht treffen. Die Gemeinde kann durch Fest-
legung von Kriterien beim Verkauf der Grundstücke 
darauf achten, dass möglichst viele kinderreiche 
Familien sich dort niederlassen. 
 
Darüber hinaus sind die angegebenen „Erfah-
rungswerte“ rein spekulativ. Im vergleichbaren 
Baugebiet „Kappellenäcker“ wohnen bspw. derzeit 
ca. 130 Personen, wobei das Baugebiet hinsichtlich 
der Bebaubarkeit geringere Bebauungsmöglichkei-
ten vorsieht. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird davon ausgegangen, dass nicht die Be-
bauungspläne, sondern die im Flächennutzungs-
plan als Wohnbauflächen enthaltenen Flächen 
damit gemeint sind. 
Alle Grundstücke der Bebauungspläne Kapellen-
äcker / Am Silberberg I (2013) und Kapellenäcker 
1. Erweiterung (2015) sind mittlerweile bebaut. 
Die Gemeinde hat im Vorfeld mit den Grundstücks-
eigentümern dieser Flächen gesprochen und eine 
Verfügbarkeit abgefragt. Dies war leider nicht ge-
geben. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde 
im Rahmen der 12. Änderung dazu entschlossen 
Flächenneutral zu tauschen und Teile der genann-
ten Flächen aus dem Flächennutzungsplan wieder 
zurück in Flächen für die Landwirtschaft zu wan-
deln. Das Regierungspräsidium Tübingen Raum-
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Und zudem eine Initiative zu starten, um die vielen 
unbebauten, aber erschlossenen Grundstücke in-
nerorts zur Bebauung freizubekommen. Ebenso 
Hofstellen, deren Zukunft keine landwirtschaftliche 
Tätigkeit mehr vorsieht.  
 
 
 
 
 
Anschließend muss zunächst das bereits geplante 
Baugebiet Kirchhofrain II erschlossen werden. Aus 
unserer Sicht ist die schwierige Regelung der Zu-
fahrt von der L 257 dort kein ausreichendes Argu-
ment, dafür in der „Schwärze“ wertvolle Naturflä-
chen zu bebauen. 
 
 
 
 
 
 
Naturschutz - FFH-Mähwiese und Streuobstwie-
se 
Nur ein Teil der prächtigen Blühwiese (NR2 617 m²) 
wurde seit Planungsbeginn als FFH-Mähwiese 
unter Schutz gestellt, ein beträchtlich größeres 
Wiesenstück wurde dabei nicht berücksichtigt. Die 
unten dargestellte Fläche NR1 mit 3664 m² ist nach 
der Bewertung einer erneuten Kartierung am 
21.05.2022 von Diplom Biologe Hans-Hermann 
Hornung als faktische FFH-Mähwiese einzustufen 
und als solche zu erhalten. (Siehe Normenkontroll-
verfahrens 3 C 1465/16.N vom 15.12.2021 am 
Hessischen Verwaltungsgerichtshof) 
 

 
 
Der Streuobstbestand wird laut Planung zum gro-
ßen Teil erhalten, ein Teil davon soll dabei in die 
Bebauung integriert werden. Alle Erfahrungen zei-
gen, dass die Funktion einer Streuobst-wiese bei 
heranrückender Bebauung mit Verkehr, Lärm und 
Licht stark beeinträchtigt wird. Von einem natürli-
chen Streuobstbestand kann dann nicht mehr die 
Rede sein. Wenn einzelne Bäume zudem auf priva-

ordnungsbehörde hat in seiner Stellungnahme vom 
26.07.2022 unter Punkt 1.7 dieser Flächennut-
zungsplanänderung zugestimmt. 
 
Im Rahmen der jährlichen ELR-Förderung findet 
eine neue Abfrage und Werbung von Seiten der 
Gemeinde zur Innenentwicklung statt. Insbesonde-
re durch den gesetzlichen Wegfall des Bestands-
schutzes von Geruchsimmissionen bei aufgegebe-
nen Landwirtschaftlichen Hofstellen im Ortskern 
nach sechs Jahren ab 2024, können die Innenent-
wicklungsanstrengungen nochmals verstärkt wer-
den.    
 
Eine vernünftige und sichere Verkehrsanbindung 
des Baugebiets Kirchhofrain II ist ohne eine Links-
abbiegespur auf der Munderkinger Straße nur 
schwierig möglich. Zudem fehlt zur Entwässerung 
des Baugebiets noch der hierfür notwendige 
Grunderwerb und Dienstbarkeiten. Darüber hinaus 
hat das Regierungspräsidium Tübingen auch den 
Aspekt der Zersiedlung und spornartigen Erweite-
rung als Ablehnungsgrund genannt. Somit ist von 
einem langjährigen Verfahren mit vielen Verfah-
rensbehinderungen auszugehen. 
 
Die gesamte Vorhabenfläche wurde durch den 
zertifizierten Kartierer Dipl. Geoökologe Dirk Häckel 
vom Büro Zeeb &Partner im Juni 2021 kartiert und 
es wurde eine 400 m² große Fläche als FFH-LRT 
6510 FFH-Mähwiese abgegrenzt. Ein weiterer Be-
reich konnte nicht als LRT 6510 angesprochen 
werden, da die Magerkeitszeiger < 10 % lagen. 
Methodik, Aufnahmepunkte und Artenliste der Er-
hebung sind dem Umweltbericht in Anlage 2 beige-
legt. Die Erhebung erfolgte entsprechend der fach-
lichen Kriterien (LUBW: Anlage XIV des Handbuchs 
zur Erstellung von Managementplänen für FFH-
Gebiete), Schnellaufnahmeflächen und Abgrenzung 
wurden ordnungsgemäß dokumentiert.  
Das methodische Vorgehen wurde der Unteren 
Naturschutzbehörde im Vorfeld der Anhörung vor-
gestellt und für belastbar befunden. Die Einstufung 
der Kartierergebnisse wurde mit dem RP Tübingen 
(Mähwiesenbeauftragte) abgestimmt.  
Es wird am Gutachten von Zeeb & Partner festge-
halten, da es sich um eine anerkannte Methodik zur 
Ausweisung von FFH-Mähwiesen handelt und die 
Vorgehensweise transparent dargelegt wurde.  
 
Das durch die Landesgeschäftsstelle des BUND 
entgegengestellte Gutachten ist nur eingeschränkt 
nachvollzielbar, da es nicht entsprechend der ge-
nannten Erhebungsrichtlinie der LUBW dokumen-
tiert ist. So fehlen beispielsweise die Lage der 
Schnellaufnahmefläche(n), in der Kartierung fehlt 
das Ruchgras als wertgebende Art der Flachland-
mähwiesen und weitere, recht stete Arten wie z.B. 
Ehrenpreis fehlen ebenfalls. Des Weiteren wurde 
die Abgrenzung der als Flachlandmähwiese kartier-
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ten Flächen stehen, ist nicht von deren langfristi-
gem Erhalt auszugehen. Obstbäume müssen pro-
fessionell gepflegt werden, um ihrer ökologischen 
Funktion nach-kommen zu können. Dazu gibt es in 
der Planung ebenso wenig Hinweise, wie zu Sank-
tionen sollten die Bäume irgendwann abgängig 
sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturschutz – Biotopverbund mittlerer Standor-
te 
Der südliche Teil des geplanten Baugebietes, der 
die Streuobstwiese beinhaltet, bildet zusammen mit 
den südlich liegenden Streuobstbeständen eine 
Kernfläche im Biotopverbund mittlerer Standorte. 
Mit den nördlich gelegenen Baumbeständen ist er 
über einen Kernraum verbunden. 
Dieser Biotopverbund darf nicht durchschnitten 
werden. Die Bedeutung des Biotopverbundes ist in 
§20 BNatSchG verankert. 
 
Die Kommunen sind verpflichtet bis 2030 15% ihrer 
Offenlandflächen dem Biotopverbund zur Verfü-
gung zu stellen (§22 (1) NatSchG). Jetzt bestehen-
de Biotopverbundstrukturen zu kappen und durch 
einen Gebäuderiegel zu zerschneiden läuft diesem 
Ansinnen entgegen. §22 (2) NatSchG besagt: Alle 
öffentlichen Planungsträger haben bei ihren Pla-
nungen und Maßnahmen die Belange des Bio-
topverbunds zu berücksichtigen. Gerade im Hin-
blick auf den Klimawandel ist es erforderlich, netz-
artige Biotopstrukturen für Wanderbewegungen der 
Arten und damit für den genetischen Austausch 
zwischen den Populationen vorzuhalten. Im unmit-
telbaren Umfeld befinden sich die Offenlandbiotope 
„Baumhecke beim Tiefen Brunnen W Rottenacker“ 
und „Sumpfseggenried Bachgraben W Rotten-

ten Bereiche sehr unterschiedlich vorgenommen. 
Es fällt auf, dass die Fläche im Westen flächen-
scharf anhand des Artenvorkommens abgegrenzt 
scheint, während die Flächen im Osten einfach 
entlang der Flurstücksgrenzen abgegrenzt und 
hierbei keine Randeffekte beachtet wurden. Eine 
Abgrenzung der FFH-Mähwiese genau entlang der 
Flurstücksgrenzen erscheint auch innerhalb der 
gleich bewirtschafteten Flächen unwahrscheinlich. 
Aufgrund der vorstehenden Bedenken lässt sich 
weder das Bestehen einer faktischen FFH-
Mähwiese noch deren Umfang belegen. Im Be-
nehmen aller Beteiligten wurde vereinbart, dass im 
Frühsommer eine nochmalige Kartierung erfolgt, 
auf deren Grundlage eine ggf. notwendige Aus-
nahme oder Befreiung beantragt wird. Grundsätz-
lich wäre eine Bewältigung des derzeit unklaren 
doch möglichen Konflikts auf der Vollzugsebene 
möglich, da in unmittelbarer Nähe potentielle Aus-
gleichsflächen vorhanden sind. 
 
In der Planung ist vorgesehen, dass 11 der 19 
Obstbäume zwingend erhalten bleiben und 6 wenn 
möglich erhalten bleiben. Unabhängig vom Erhalt 
der Bäume wird der gesamte Bestand zusätzlich 
vollständig ausgeglichen. Der Verlust der Funktion 
der Streuobstwiese durch die heranrückende Be-
bauung, die Nutzung und den Verkehr etc. wird 
durch den 1,5 fachen Ersatz sowohl der Bäume als 
auch der Fläche auf den Flurstücken 497, 332 und 
443 ausgeglichen.  
 
 
 
Auf Grund dessen sind keine weiteren Ersatzmaß-
nahmen neben den Pflanzgeboten aus Ziff. 1.11. 
auf privaten Grundstücken vorgesehen. Der Erhalt 
ist im Bebauungsplan festgesetzt und dadurch 
rechtsverbindlich. Weitere Regelungen sind nicht 
erforderlich. 
 
 
 
 
Richtig ist, dass das die Verbindung zwischen der 
im Süden des Baugebiets liegenden Streuobstwie-
sen nach Norden eingeschränkt wird. Eine weitere 
Einschränkung durch das bestehende Siedlungs-
gebiet wird nicht erkannt, da in der historischen 
Entwicklung die Streuobstwiesen in einem Gürtel 
um die Ortschaften angelegt wurden. Die Bio-
topvernetzung in das Offenland ist zwar nach Nor-
den hin eingeschränkt, nach Westen und Süden 
weiterhin gegeben. Um die bestehenden Streu-
obstwiesen im Süden mit den Strukturen im Norden 
zu verbinden, werden zwei Bauplätze und die Stra-
ßenfortführung nach Westen gestrichen. Damit 
können weitere acht Obstbäume und die kleinflä-
chig dort vorkommende FFH-Mähwiese erhalten 
werden. Darüber hinaus wird das Pflanzgebot 2 
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acker“. Die Vernetzung zu diesen beiden Biotopen 
wird durch das geplante Baugebiet zerschnitten. 
Das Vorhabensgebiet befindet sich bereits in einem 
stark zersiedelten bzw. zerschnittenen Raum. Eine 
Zerschneidung dieses Biotopverbundes lehnen wir 
ausdrücklich ab. 
 
 
 
Das Baugebiet, auch wenn es in dem jetzt etwas 
kleineren Umfang realisiert wird, ragt wie ein Riegel 
in die Landschaft und unterbricht den derzeit hier 
vorkommenden Biotopverbund mittlerer Standorte. 
Sollte das Baugebiet kommen, muss sichergestellt 
sein, dass die verlorenen Flächen im Biotopver-
bund gleichwertig ausgeglichen werden und dass 
dieses Baugebiet dauerhaft den Abschluss der 
Entwicklung des Ortes in die Peripherie bedeutet. 
Nördlich des geplanten Baugebiets befinden sich 
weitere Kernflächen des Biotopverbundes, die lang-
fristig geschützt werden müssen. Das Baugebiet 
muss nach außen hin mit heimischen Gehölzen 
eingegrünt werden. Es darf kein Weiterwachsen 
nach Norden erfolgen. 
 
Klimaschutz – Infrastruktur mit Energieversor-
gung: 
Nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern auch unter 
den Zukunftsaspekten Klimawandel und Versor-
gungssicherheit ist die Infrastruktur zu betrachten. 
Stromversorgung, kommunale Wärme, Kanalisati-
on, Abfallentsorgung, Winterdienst, ÖPNV und 
Schülerverkehr sind bei der Innenentwicklung ein-
facher und günstiger zu realisieren und die laufen-
den Kosten sind geringer. Insbesondere bei der 
kommunalen Wärmeversorgung stehen die Kom-
munen in Baden-Württemberg vor einer besonde-
ren Herausforderung. Bis Ende 2026 sind kommu-
nale Wärmepläne zu erarbeiten und wie sich aktuell 
zeigt, wird es nicht ausreichend sein, Gasleitungen 
zu verlegen. Energiekonzepte mit Großwärmepum-
pen, Geothermie oder Hackschnitzel-Heizzentralen 
werden als kommunale Aufgaben unabdingbar 
sein. Im Bebauungsplan wird die kommunale Wär-
meversorgung mit keinem Wort berücksichtigt. 
 
Das Gebiet „Schwärze“ spielt für Rottenacker eine 
wichtige Rolle für die Frisch- und Kaltluftproduktion. 
Im Umweltbericht werden die Auswirkungen des 
Eingriffs auf die Schutzgüter Luft und Klimahygiene 
zwar als gering eingestuft, allerdings werden Kalt-
luftschneisen mit der fortschreitenden Klimakrise 
immer wichtiger für das Klima in Ortschaften. 
 
 
Klimaschutz - Landwirtschaft:  
Die Schwärze ist nicht nur aus Naturschutzsicht ein 
sehr hochwertiges Gebiet, sie stellt gleichzeitig eine 
landwirtschaftliche Fläche von überdurchschnittli-
cher Qualität dar. In der Abwägung der Stellung-

durch die Gemeinde angelegt, um sicherzustellen, 
dass für den Biotopverbund geeignete Arten ge-
pflanzte werden. Darüber hinaus wurden seitens 
der Gemeinde bereits neue Streuobstwiesen im 
Vorgriff auf anstehende Bebauungspläne angelegt 
und im Rahmen des Bebauungsplans werden wei-
tere Streuobstwiesen angelegt. Dem § 22 NatSchG 
ist somit Rechnung getragen.  
 
Die Gemeinde möchte einen Biotopverbundplan 
aufzustellen und hat mit der zuständigen Stelle des 
Landratsamtes Kontakt aufgenommen, um für zu-
künftige bauliche Entwicklungen entsprechend 
vorzusorgen und um die gesetzlichen Anforderun-
gen des § 22 NatSchG bzw. des § 20 BNatSchG zu 
erfüllen. 
Die Belange des Biotopverbunds werden bei der 
Planung berücksichtigt (s. oben). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Detailplanung zur Versorgung des Gebietes mit 
Energie erfolgt im Rahmen der Erschließungspla-
nung und Ausschreibung. Dies bedarf keiner Fest-
setzung im Bebauungsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jede unbebaute und mit Vegetation bestandene 
Fläche ist in Hinblick auf das Lokalklima eine kli-
maaktive Fläche. Allein aus diesem Umstand lässt 
sich keine Relevanz für die Durchlüftung des Sied-
lungsraumes ableiten. Durch die Anordnung des 
neuen Baugebiets entstehen für den Siedlungsbe-
stand allenfalls geringfügige nachteilige Auswirkun-
gen (vgl.Umweltbericht Kap. 4.5; 5.) 
 
In der Begründung des Bebauungsplanes werden 
auf den Seiten 4 bis 6 sehr umfangreich die Belan-
ge der Landwirtschaft behandelt. Als Fazit heißt es 
darin: 
Dem öffentlichen Belang der Bereitstellung von 
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nahmen der Träger öffentlicher Belange wird wie 
folgt geschrieben: „Die Heilung könnte sein, dass 
nördlich Schwärze und östlich des Anwesens spä-
ter einmal Bebauung ermöglicht wird, um so das 
Anwesen (Schleifweg 6) anzubinden.“  
Dies kann und darf nicht die Lösung sein. Wenn 
nördlich des jetzt geplanten Baugebietes weitere 
Flächen bebaut werden, verlieren die dortigen Na-
turräume ebenfalls an Qualität. Auch hier sind 
Streuobstwiesen und Kernflächen des Biotopver-
bundes vorhanden!  
Insgesamt kommen wir zu dem Schluss, dass im 
Sinne des Naturschutzes und einer nachhaltigen 
Entwicklung der Kommune Rottenacker auf das 
Baugebiet „Schwärze“ verzichtet werden muss. 
Stattdessen müssen die Flächen von bereits be-
schlossenen Bebauungsplänen, unbebauten 
Grundstücken sowie nicht mehr genutzten Hofstel-
len im Innenbereich entwickelt werden. 
 
Anlagen: 
- Anschreiben Arbeitsgemeinschaft Land-

schaftsökologie Ulm GbR 
- Arten und Begutachtung Wiese, (Teilflächen 

NR1 u.2) Teil der Flurstücke 443 und 444 auf 
Gemarkung Rottenacker, Alb-Donau-Kreis. Er-
fassung 21.5.2022 

- Karte FFH-LRT 6510 
 
 

 

Wohngrundstücken wird gegenüber der Verknap-
pung von Acker- und Wiesenflächen der Vorrang 
eingeräumt. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Plangeber hält weiterhin an der Ausweisung 
des Baugebietes fest. 
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BV: Führt zu keiner Änderung des Entwurfes 
 

1.20 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 
Olgastr. 19 
70182 Stuttgart 
 
Gemeinsame Stellungnahme siehe 1.19 

 

 
II. Beteiligung der Öffentlichkeit Frist vom 20.06.2022 – 29.07.2022 

 
2.1 Ruth und Günther Ott 

Sudetenstraße 128 
73230 Kirchheim 
 
Schreiben vom 19.07.2022 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 2. Juni 
2022 die Planungen und Gutachten für das geplan-
te Bauland „Schwärze“ abgesegnet.  
Auf Grund der nun getroffenen Entscheidungen 
möchten wir Stellung beziehen, ob und in welcher 
Weise unserem Einspruch vom 17. Januar 2021 
Rechnung getragen wurde.  
Unsere Einsprüche bezogen sich in erster Linie  
• gegen die Mehrfamilienhäuser in 3-geschossiger 

Bauweise unmittelbar an der Zufahrt zum geplan-
ten Bauland und  

• gegen die überhöhte Firsthöhe zu den Häusern in 
der Lindenstraße und die wegen ihrer Höhe und 
Masse ein optisch untypisches Ortsbild abgeben 
würden.   

• am starken Verkehrsaufkommen an der einzigen 
Zu- und Ausfahrt, sowie der Parksituation am 
Eingangsbereich und an den Mehrfamilienhäu-
sern,  

• sowie allgemein gegen das nicht organisch ge-
wachsene Bauland „Schwärze“.   

In der Zeit zwischen Januar 2021 und der aktuellen 
Entscheidung des Gemeinderates der Gemeinde 
Rottenacker vom 2. Juni 2022 wurden nicht nur 
Planänderungen durchgeführt, sondern auch ver-
schiedene Gutachten in Auftrag gegeben, um die 
Entscheidungen zu erhärten. 
Neuer Sachstand: 
• Positiv ist nun festzustellen, dass die 3-
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geschossigen Mehrfamilienhäuser in den hinteren 
Teil des Baugebietes Schwärze (Teilbereich 1, 
Nordwesten) verlegt werden soll, was dem typi-
schen Ortsbild entspricht und verkehrstechnisch 
auch sinnvoll ist. Damit fällt auch das Parkplatz-
problem im Eingangsbereich weg.  

   Dass der Gemeinderat dies nun so entschieden 
hat ist gut.  

• Die Anzahl der Grundstücke wurde von 36 auf 34 
reduziert mit nun insgesamt 78 WE. Das ent-
spricht 2,5 Personen /WE und insgesamt 195 
Personen in dem neuen Baugebiet „Schwärze“. 
Gegenüber der alten Planung - und Aussage der 
Gemeinde Rottenacker sei mit 135 Personen im 
Baugebiet „Schwärze“ zu rechnen, wie im Bau-
gebiet „Leimenbühl“. Die neue Annahme von 195 
Personen kommt der Realität näher, auch wenn 
sie später eher höher liegen wird. (Anlage 4: Ver-
kehrsabschätzung nach Bosserhoff) 

   Begründung: Es ist davon auszugehen, dass die 
Nachfrage nach einem Bauplatz größer ist als 
das Angebot. (Überzeichnung) Also wird man 
dann u. a.  auch nach sozialen Kriterien entschei-
den müssen um das allgemeine Wohnungsprob-
lem zu mildern. Erst mit der Vergabe der Bauplät-
ze an die Käufer/Fertigstellung der Gebäude ist 
der Einwohnerzuwachs aktuell, jedoch auch nur 
eine Momentaufnahme. Art der Vermietung hängt 
auch vom Investor ab, welche Mieter er haben 
will, es sei denn, seitens der Gemeinde gibt es 
diesbezügliche Vorgaben.   

• Zu – und Ausfahrt zum Baugebiet „Schwärze“ 
   Die Gemeinde Rottenacker hat die MODUS 

CONSULT ULM beauftragt, das Ist-Verkehrs- 
aufkommen im Kreuzungsbereich Lindenstraße/ 
Eichenweg zu ermitteln und eine Prognose zu er-
stellen, wie sich das Verkehrsaufkommen nach 
Abschluss des Bauvorhabens „Schwärze“ entwi-
ckeln wird. (Anlage 4, Verkehrsabschätzung) 

   Das Ergebnis der wissenschaftlichen Untersu-
chungen liegt uns vor.  

   Trotz der Zunahme an Verkehrsaufkommen 
prognostiziert MODUS Consult ULM, dass zwar 
an einigen Stellen eine Pegelerhöhung um 
3dB(A) festzustellen ist, aber der Beurteilungspe-
gel im Wohngebiet „Schwärze/ Lindenstra-
ße/Eichenweg 54 dB(A)/ 46 dB(A) Tag und Nacht 
nicht überschritten wird.  

   Da unser Grundstück von drei Seiten lärmtech-
nisch beeinflusst wird, ist es das am stärksten 
vom Lärm tangierte Grundstück in dem gesamten 
Wohngebiet. Ferner wird es darauf ankommen, 
welche Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs 
(QSV) entstehen werden, verbunden beim Anfah-
ren und dem ansteigendem Gelände in das Bau-
gebiet „Schwärze“. 

   Lärm wird zwar sehr unterschiedlich empfunden, 
sollte sich aber nach Abschluss der Baumaß-
nahme zeigen, dass die prognostizierten Werte 
überschritten werden, so sind seitens der Ge-

 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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meinde entsprechende Maßnahmen durchzufüh-
ren.  

• Baugebiet „Schwärze“  
   Wie wir bereits in unserer ersten Stellungnahme 

geschrieben haben, finden wir das geplante Bau-
gebiet „Schwärze“ nicht in eine heute landwirt-
schaftlich genutzte Fläche passt. Es wirkt wie ein 
Fremdkörper und wohl der Not geschuldet, keine 
oder wenig Alternativen zu haben.  

   Diesbezüglich sind auch berechtigte Gutachten 
seitens des NABU, BUND, Landratsamt und bei 
anderen Organisationen eingeholt worden, bezie-
hungsweise werden noch eingeholt. Dazu werden 
auch die verantwortlichen Stellen Stellung bezie-
hen und unter dem Gesichtspunkt der Güterab-
wägung auch eine letztgültige Entschei-
dung/Empfehlung treffen.   

   Das ist nicht einfach, denn alle wollen das Beste. 
Das Beste für die Gemeinde und die Natur.  

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

2.2 Ulrike Gebhard 
Lindenstraße 25 
89616 Rottenacker 
 
Schreiben vom 01.08.2022 
 

 

2.2.1 Ich mache hiermit auf einen Verfahrensfehler auf-
merksam. 
Am 02.06.2022 fand keine öffentliche Abwägung 
der eingegangenen Stellungnahmen durch 
das Gremium „Gemeinderat" statt. 
Frau Edenhofer vom Büro Zeeb und Herr Homm 
vom Büro Künster haben Erläuterungen vorge-
nommen. Die Meinung der Gemeinderäte zu den 
Einwendungen, war für die Öffentlichkeit nicht er-
kennbar. Das Protokoll der Sitzung vom 02.06.2022 
mit der Abwägungstabelle, lag bereits vor Beginn 
der Sitzung am 02.06.2022 vor. Die Gemeinderäte 
haben über keinen Punkt in der öffentlichen Sitzung 
debattiert, verhandelt und abgewogen. 
 
GR Dietmar Moll stellte am 02.06.2022 die Frage 
an Frau Edenhofer, ob die Ausgleichsmaßnahmen 
tragfähig sind. Frau Edenhofer antwortete sinnge-
mäß, dass sie von der Wirksamkeit ausgeht. Be-
reits bei dieser Frage wurde von Frau Edenhofer 
nicht erläutert, dass noch ein Monitoring stattzufin-
den hat, bevor in das Plangebiet eingegriffen wird 
und zwar in einem Zeitraum von 2-3 Jahren. So 
sieht es das Naturschutzgesetz vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Beschluss über die Behandlung und Abwägung 
der während der frühzeitigen Öffentlichkeits- und 
Trägerbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen 
sowie der Auslegungsbeschluss kam rechtmäßig 
zustande. Es obliegt dem Gemeinderat als be-
schließendes Gremium Rückfragen zu den von der 
Verwaltung erarbeiteten Behandlungsvorschlägen 
zu stellen oder diese ohne Änderungen so zu be-
schließen.   
 
 
 
 
Wie der Stellungnahme der unteren Naturschutz-
behörde unter 1.1.10 zu entnehmen ist, geht auch 
die Behörde von den Tragfähigkeit der Maßnahmen 
aus. 
 
Der Sachverhalt ist so nicht richtig dargestellt. Rich-
tig ist, dass vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
zum Funktionserhalt vor Umsetzung der Bebauung 
vorhanden sein müssen. Mit Beginn der Umsetzung 
hat je nach Festlegung der Unteren Naturschutzbe-
hörde ein Monitoring stattzufinden, um die Funkti-
onsfähigkeit der Maßnahme zu überprüfen und ggf. 
noch an die örtlichen Verhältnisse anzupassen.  
 
Die CEF-Maßnahme „Anbringen von Fledermaus- 
und Vogelkästen“ wurde bereits 2021 umgesetzt, 
um die Wirksamkeit bis zum Beginn des Eingriffs zu 
gewährleisten.  
Für die Kästen ist eine langfristige Reinigung und 
Kontrolle durch die Gemeinde festgelegt.  
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Da keine Abwägung der Anregungen durch das 
Gemeinderatsgremium stattgefunden hat, gehe ich 
von einem Verfahrensfehler zum Auslegungsbe-
schluss aus. 
 
 
 
 
 
 
Es ist für mich als Mitglied der Gemeinde und An-
wohnerin nicht ersichtlich, wie die Räte im Einzel-
nen persönlich zu den einzelnen Anregungen posi-
tioniert sind. 
Die Abstimmung der Gemeinderäte*innen am 
02.06.2022 „im Block" über die Vorschläge der 
Verwaltung - wie vorgelegt - lässt keinen Rück-
schluss auf die Meinung und Haltung der einzelnen 
Räte*innen zu den konkreten Einwendungen zu. 
 
In der Abwägungstabelle, die bereits vor der Sit-
zung vorlag, handelt es sich bei den Stellungnah-
men nicht um die „Stellungnahme der Gemeinderä-
te*innen", sondern um Vorschläge der Verwaltung. 
Die Räte haben über die Anregungen nicht öffent-
lich debattiert und insbesondere nicht über die ein-
zelnen Einwendungen. 
 
Zur rechtssicheren Abwägung rege ich an, sämtli-
che Anregungen nochmals dem Gemeinderat 
zur öffentlichen Debatte und zur öffentlichen Abwä-
gung vorzulegen. 
 
 
Entgegen dem Vorschlag der Verwaltung ist die Fa. 
Neubrand GbR sehr wohl daran interessiert in ei-
nem neuen Baugebiet - hier konkret Schwärze - 
eine Nahwärmeversorgung zu realisieren als Alter-
native zur, von der Verwaltung geplanten, Erdgas-
versorgung. Dazu muss die Fa. Neubrand GbR 
selbstverständlich nicht eine Wärmeversorgungslei-
tung vom Industriegebiet in das Plangebiet errich-
ten. Es ist meist so, dass der Wärmeerzeuger im 
jeweiligen Baugebiet errichtet wird. 
 
Die Verwaltung argumentiert auch wiederholt für 
den schonenden Umgang mit Flächen. Aber gerade 

Für die Ausgleichsmaßnahmen „Streuobst-
Pflanzungen“ sind Vorgaben zu Pflanzqualität, Aus-
führung, Sortenauswahl und Pflege im Umweltbe-
richt Kap. 11 getroffen, so dass eine Wirksamkeit 
gegeben ist. Für die übrigen Ausgleichsmaßnah-
men, die dem Ökokonto der Gemeinde entnommen 
werden, sind diese Vorgaben in den Steckbriefen in 
Anlage 7 des UB zu finden. Aufgrund der Umset-
zung dieser Vorgaben kann von einer Wirksamkeit 
der Ausgleichsmaßnahmen ausgegangen werden.  
Ein Monitoring vor Umsetzung des Bebauungs-
plans ist laut Naturschutzgesetz nicht vorgesehen.  
 
Der Beschluss über die Behandlung und Abwägung 
der während der frühzeitigen Öffentlichkeits- und 
Trägerbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen 
sowie der Auslegungsbeschluss kam rechtmäßig 
zustande. Es obliegt dem Gemeinderat als be-
schließendes Gremium Rückfragen zu den von der 
Verwaltung erarbeiteten Behandlungsvorschlägen 
zu stellen oder diese ohne Änderungen so zu be-
schließen.   
 
Durch die Beschlüsse des Gremiums hat der Ge-
meinderat Position bezogen. Der Gemeinderat hat 
der Abstimmung im Block vorher zugestimmt. Die 
Einwenderin kann die gewählten Vertreter im Ge-
meinderat zu Ihrer Meinung und Haltung jederzeit 
befragen. 
 
 
 
 
Es obliegt dem Gemeinderat als beschließendes 
Gremium Rückfragen zu den von der Verwaltung 
erarbeiteten Behandlungsvorschlägen zu stellen 
oder diese ohne Änderungen so zu beschließen. 
 
 
 
 
Der Beschluss über die Behandlung und Abwägung 
der während der frühzeitigen Öffentlichkeits- und 
Trägerbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen 
sowie der Auslegungsbeschluss kam rechtmäßig 
zustande.  
 
Die Detailplanung zur Versorgung des Gebietes mit 
Energie erfolgt im Rahmen der Erschließungspla-
nung und Ausschreibung. Dies bedarf keiner Fest-
setzung im Bebauungsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Rottenacker hat dem Sparsamkeits- 
und Schonungsgebot des § 1a BauGB Rechnung 
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die Lage dieses Gebietes - mitten auf der grünen 
Wiese (Kernfläche Biotopfverbund!) - steht dieser 
Argumentation entgegen. 
 
Auch widerspricht der Bebauungsplan dem Bauge-
setzbuch. Das Baugesetzbuch schreibt einen 
Übergang von bestehenden Bebauungspläne zu 
neuen Bebauungspläne vor, wenn die Festsetzun-
gen im neuen Bebauunsplan wesentlich abweichen 
(hier Gebäudehöhen).  
siehe Punkt 7 meiner Anregungen vom 05.06.2021. 

getragen und eine verdichtete Bauweise im Plan-
entwurf festgesetzt. Das Rücksichtnahmegebot ist 
eingehalten. 
 
Der Bebauungsplan Leimenbühl stammt aus dem 
Jahr 1984. Hier wird eine für den Bereich westlich 
bzw. nördlich der Lindenstraße eine 1-geschossige 
Bebauung mit einer Traufhöhe von max. 3,5 m 
festgesetzt. Da dies nicht mehr zeitgemäß ist 
(Stand der Technik, Deckenhöhe, Dämmung, Nut-
zung Dachgeschoss) hat der Gemeinderat in der 
Vergangenheit bereits mehrfach eine Befreiung der 
maximalen Traufhöhe auf 4,50 m zugestimmt.  
Der Bebauungsplan Schwärze orientiert sich bei 
einer Dachneigung zwischen 27° - 45° bei der ma-
ximalen Traufhöhe ebenfalls genau an diesem Wert 
von 4,50 m. Nur bei Dachneigungen < 27° sind 
höhere Traufhöhen zulässig.  
Damit schafft der Bebauungsplan einen rechtlichen 
Rahmen der keine übermäßigen Abweichungen 
zum Bestand definiert, gleichzeitig den modernen 
Anforderungen an die Technik und Nachverdich-
tung aber ausreichend Rechnung trägt.   
 
BV: Führt zu keiner Änderung des Entwurfes 

2.2.2 Auch wird der Behauptung von Herrn Homm hiermit 
widersprochen, dass der gewählte Platz 
für die Überspannstation "bautechnisch" der einzig 
richtige ist. 

 
 
BV: Wird zur Kenntnis genommen 

2.2.3 Die Verkehrsuntersuchung vom April 22 hat folgen-
de Fehler: 
Das Haus in der Lindenstrasse 25 ist 1-geschossig 
errichtet und nicht wie im Gutachten 
dargestellt 2-geschossig. 
Im Baugebiet „Leimenbühl" wird von der Gemeinde 
Rottenacker eine 2-geschossige Bauweise 
grundsätzlich abgelehnt. 

Der Gemeinderat hat in der Vergangenheit bereits 
mehrfach eine Befreiung der maximalen Traufhöhe 
für Gebäude innerhalb des Bebauungsplanes Lei-
menbühl auf 4,50 m zugestimmt. Das Gebäude 
Lindenstraße 25 hat durch diese Erhöhung neben 
einem Dachgeschoss im Gegensatz zu den Ge-
bäuden in der Umgebung ein weiteres Geschoss 
dass nicht zwingend ein Vollgeschoss sein muss. 
Mit 2.OG ist dieses Stockwerk gemeint. Es bedarf 
keine Anpassung des Gutachtens. 
 
BV: Führt zu keiner Änderung des Entwurfes 

2.2.4 Ein grober Fehler im Verkehrs-Gutachten ist darin 
zu sehen, dass lt. diesem Gutachten der Verkehr in 
Richtung „Gartenstrasse" führen würde. Tatsächlich 
führt die Anbindung in die verkehrsberuhigte Schul-
strasse mit Tempo 30. Die Gemeinde sollte sich 
doch bemühen nicht weiteren erheblichen Verkehr 
über die Schulstrasse zu planen. Der wesentliche 
Verkehr aus Richtung Lindenstrasse (also auch aus 
dem Plangebiet Schwärze) geht nicht über die Gar-
tenstrasse, sondern über die Schulstrasse. Das 
Gutachten muss dringend die tatsächliche zu er-
wartende Verkehrssituation und Verkehrsbelastung 
- eben Richtung Kirchstrasse durch die Schulstras-
se - berücksichtigen. Das Verkehrsaufkommen wird 
sich also in der Schulstrasse deutlich erhöhen, bei 
Realisierung des Baugebietes „Schwärze". 
Die Gartenstrasse befindet sich in einem Wohnge-
biet, das sich für den Verkehrsabfluss Richtung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verkehrsuntersuchung macht anhand vor Ort 
gemessener Daten eine Aussage/Prognose mit 
wieviel Verkehr zukünftig in der Lindenstrasse Rich-
tung Gartenstraße und Richtung Neudorfer Straße 
zu rechnen ist. Das Verkehrsgutachten macht keine 
Aussage über den weiteren Verkehrsfluss ab dem 
Kreuzungsbereich Lindestraße / Gartenstraße. 
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■   K Ü N S T E R      S T A D T P L A N U N G  © 

Munderkingen oder Ehingen nicht eignet, sondern 
ins Ortszentrum führt. 

BV: Führt zu keiner Änderung des Entwurfes   

2.2.5 Aus der Zeitung habe ich den Streitfall zwischen 
der Gemeinde und einem Grundstückseigentümer 
entnommen. Es geht dort mutmaßlich um einen 
Streit wegen falscher oder unzureichender Berück-
sichtigung von Drainagen der Flurbereinigung und 
Quellwasser. 
 
Es ist bekannt, dass beim Anwesen Trett über meh-
rere Hektar keine Drainage im Rahmen der Flurbe-
reinigung stattfand. Dort und auch im Plangebiet 
„Schwärze" sich mehrere Quellen befinden, die 
auch den Zufluss zum Naturraum „Tiefer Brunnen" 
bilden. 
 
 
Ist aus naturschutzrechtlicher und hochwasser-
schutzrechtlicher Betrachtung dies ausreichend 
untersucht worden? Die geplante Versiegelung im 
Plangebiet „Schwärze" könnte bei Starkregen zu 
Überschwemmungen der Häuser in der Lin-
denstrasse führen - ähnlich wie 2021 am Silber-
berg, den Kapellenäcker und am Fuchsberg. 
 
 
 
Ist ausreichend für den Hochwasserschutz der 
bestehenden Gebäude an der Lindenstrasse 
gedacht, da man in den letzten Jahren bei Starkre-
genereignissen feststellen konnte, dass das Plan-
gebiet und insbesondere das Gebiet Ammenäcker 
überschwemmt war und Richtung Lindenstrasse es 
bereits zu Überschwemmungen kam. Bei Versiege-
lung des Gebietes wird das Problem größer. Es 
wird angeregt, dies ausreichend zu untersuchen 
und ggf. entsprechende Vorkehrungen zu treffen. 
 
Es gibt sogar seitens einiger Kenner des Gebietes, 
die Befürchtung, dass der „Tiefe Brunnen" 
nach Erschließung und Versiegelung der Schwärze 
- verschwinden könnte. Und es handelt sich vom 
Tiefen Brunnen bis zur Donau um einen geschütz-
ten Naturraum. 

Sämtliche Drainagen o.ä. wurden ordnungsgemäß 
angeschlossen. Sollten bei den Erschließungsar-
beiten Drainagen gefunden werden die noch nicht 
angeschlossen sind so werden diese an die Grund-
stücksentwässerung bzw. öffentliche Regenwas-
serkanalisation angeschlossen. 
 
Im südlichen Teil des Anwesens Trett sind Draina-
gen im Rahmen der Flurbereinigung verlegt wor-
den. 
Eventuelle Quellen im Plangebiet würden aufgrund 
der topographischen Verhältnisse nach Süden ent-
wässern und nicht nach Westen zum tiefen Brun-
nen. 
 
Aufgrund der topographischen Verhältnisse fließt 
Starkregen - auch jetzt schon - zum allergrößten 
Teil westlich an der Lindenstraße vorbei. Durch die 
Grundstücksentwässerung, aber auch die Straßen-
führung mit Tiefpunkt ganz im Westen des Plange-
bietes wird der Starkregen noch stärker nach Wes-
ten abgeleitet, so dass die Lindenstraße zukünftig 
von Starkregen weniger betroffen sein wird als bis-
her. 
 
Hochwasserschutz ist in der Lindenstraße nicht 
notwendig, da es dort kein Hochwasser gibt. Eine 
Betrachtung hin zu Schutzmaßnahmen vor Stark-
regen wurde nicht angestellt, weil durch das Plan-
gebiet der Starkregenzufluss nicht höher, sondern 
geringer wird. Ob in der Lindenstraße dennoch 
Maßnahmen zum Schutz vor Starkregen sinnvoll 
sind wurde im Zuge der Erschließungsplanung des 
Plangebietes Schwärze nicht angestellt. 
 
 
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass versickertes 
Wasser aus dem Plangebiet zum tiefen Brunnen 
gelangt. Das Oberflächenwasser wird nicht unterir-
disch der Kanalisation zugeleitet, sondern einem 
oberirdischen Graben. 
 
BV: Führt zu keiner Änderung des Entwurfes 

2.2.6 Das Monitoring, dass It. Umweltbericht bzgl. der 
Fledermäuse zwingend stattzufinden hat, ist im 
Auslegungsbeschluss nicht rechtlich verbindlich 
geregelt. Somit fehlt dem bisherigen Entwurf zum 
Auslegungsbeschluss, hier die erforderliche ver-
tragliche Festsetzung. 
 

Die langfristige Kontrolle und Reinigung der der 
Fledermaus-Rundkästen ist im Schriftlichen Teil 
des Bebauungsplans unter Punkt 1.10 Maßnahme 
1 festgelegt. Die vertragliche Sicherung der Maß-
nahme erfolgt in einem öffentlich-rechtlichen Ver-
trag der zwischen der Gemeinde und dem Landrat-
samt geschlossen wird. 
BV: Führt zu keiner Änderung des Entwurfes   

2.2.7 Das Gebiet „Schwärze" ist It. Umweltbericht für die 
Frisch- und Kaltluftzufuhr für Rottenacker 
von sehr großer Bedeutung (Mikroklima). Aus dem 
Umweltbericht geht nicht hervor, wie für die Frisch-
luftschneise, die durch die Erschließung zerstört 
wird, Ersatz geschaffen wird. Dies ist aufgrund des 

Jede unbebaute und mit Vegetation bestandene 
Fläche ist in Hinblick auf das Lokalklima eine kli-
maaktive Fläche. Allein aus diesem Umstand lässt 
sich keine Relevanz für die Durchlüftung des Sied-
lungsraumes ableiten. Durch die Anordnung des 
neuen Baugebiets entstehen für den Siedlungsbe-






